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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1998

Rechtssatz

Ist eine Bauunternehmung GesmbH in mehrere Filialen gegliedert, geht aus der Formulierung des örtlichen

Zuständigkeitsbereiches einer Bestellungsurkunde nach § 9 Abs 2 VStG: "Bauarbeiten im Bereich der Arbeitsstätte

Graz" keineswegs klar hervor, daß der Bestellte damit die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit für sämtliche

Kabelverlegungsarbeiten in der ganzen Steiermark ohne Rücksicht auf die Örtlichkeit der Baustelle übernommen hat

(lediglich der Unternehmenssitz befand sich in Graz). Daher konnte der Bestellte nicht für die Verletzung von

Arbeitnehmerschutzvorschriften bei Kabelverlegungen in Trieben verantwortlich gemacht werden.

Schlagworte

verantwortlicher Beauftragter Bestellungsurkunde Ort Zuständigkeit Klarheit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/9
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 1998/09/03 303.13-16/98
	JUSLINE Entscheidung


